
Band 2: EuInsVO

Uhlenbruck

15. Auflage 2020
ISBN 978-3-8006-5962-3
Vahlen

schnell und portofrei erhältlich bei 
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition.
Sie gründetauf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage
C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit:
über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-
Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein
umfassendes Spezialsortiment imBereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund
700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

https://www.beck-shop.de/uhlenbruck-band-2-euinsvo/product/26543954?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_26543954&campaign=pdf/26543954
https://www.beck-shop.de/?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_26543954&campaign=pdf/26543954


Uhlenbruck
Insolvenzordnung

Band 2





Insolvenzordnung

Kommentar

Band 2 EuInsVO

Herausgegeben von

Prof. Dr. Heribert Hirte, LL.M.
Universitätsprofessor an der Universität Hamburg

Prof. Dr. Heinz Vallender
Aufsicht führender Richter am Amtsgericht Köln
Honorarprofessor an der Universität zu Köln

15., völlig neu bearbeitete Auflage
des von

Franz Mentzel begründeten sowie von Dr. Georg Kuhn
und Professor Dr. Wilhelm Uhlenbruck

fortgeführten Werkes zur Konkursordnung

Verlag Franz Vahlen München 2020



Zitiervorschlag:
Uhlenbruck/Bearbeiter Art.... EuInsVO Rn....

www.vahlen.de

ISBN 978 3 8006 5962 3

© 2020 Verlag Franz Vahlen GmbH
Wilhelmstr. 9, 80801 München

Satz: Druckerei C.H.Beck, Nördlingen
Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH

Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza
Umschlaggestaltung: Ralph Zimmermann – Bureau Parapheur

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)



Bearbeitet von

Frank Bassermann
Rechtsanwalt, Karlsruhe

Christine Borries, LL. M. (Sydney)
Rechtsanwältin, München

Daniel Friedemann Fritz
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Ottmar Hermann
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Professor Dr. Heribert Hirte, LL. M. (Berkeley)
Universitätsprofessor an der Universität Hamburg
Mitglied des deutschen Bundestags, Köln/Berlin

Béla Knof
Rechtsanwalt, Hamburg

Dr. Christina Möllnitz
Habilitandin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bayreuth

Professor Dr. Martin Schmidt-Kessel
Universitätsprofessor an der Universität Bayreuth

V





Vorwort zur 15. Auflage, Band 2

Die Regelungsdichte im Insolvenzrecht nimmt zu, seine Internationalität auch. Die Praxis der
grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren hatte Verbesserungspotentiale (z. B. bei der Anwendung des
Art. 3 zur internationalen Zuständigkeit oder bei der Koordination von Haupt- und Sekundärinsol-
venzverfahren) und auch Lücken (z. B. im Hinblick auf Konzerninsolvenzen) aufgedeckt. Der europäi-
sche Normgeber hatte sich vor diesem Hintergrund zu einer Reform der EuInsVO vom 29.5.2000
entschieden und am 20.5.2015 eine Neufassung der EuInsVO erlassen. Die Regelungsdichte hat sich
von 47 auf 92 Artikel nahezu verdoppelt. Allein die völlig neuen Regelungen für grenzüberschreitende
Insolvenzverfahren über das Vermögen von Mitgliedern einer Unternehmensgruppe in den Art. 56–77
schlagen mit 22 neuen Artikeln zu Buche. Deshalb haben sich Herausgeber und Verlag entschlossen,
die Regelungen zum europäischen Insolvenzrecht in einen zweiten Band zu verlagern. Die Ent-
scheidung für eine Aufteilung des historischen Werkes fiel nicht ohne Zweifel. Am Ende gab der
unbedingte Anspruch der Herausgeber und Autoren den Ausschlag, eine Kommentierung von wissen-
schaftlicher Qualität und hohem praktischen Nutzen vorzulegen. Dieser Anspruch wäre zwischen nur
zwei Buchdeckeln an Grenzen gestoßen.
Aufbauend auf den bislang von Hans-Jochem Lüer kommentierten Vorschriften der EuInsVO 2000

hat Rechtsanwalt Béla Knof, Hamburg, die Kommentierung der Art. 1–23 und der Art. 78–83
EuInsVO übernommen, der neu in den Autorenkreis aufgenommene Daniel F. Fritz, Frankfurt am
Main, die Kommentierung der Art. 61–77 EuInsVO und der ebenfalls neu zu den Autoren hinzuge-
tretene Ottmar Hermann, ebenfalls Frankfurt am Main, hat die Erläuterung der Art. 24–60 (Art. 50–
55 gemeinsam mit Rechtsanwalt Frank Bassermann, Karlsruhe) und der Art. 84–92 EuInsVO über-
nommen.
Art. 102c EGInsO §§ 1–28 EGInsO, der die deutschen Durchführungsbestimmungen zur EuInsVO

2015 enthält, ist ebenfalls abgedruckt; kommentiert wurden die Vorschriften im Zusammenhang der
jeweils in Bezug genommenen Bestimmungen der EuInsVO.
Art. 102 EGInsO betrifft die (überholten) Durchführungsnormen zur EuInsVO 2000. Es ist zwar

denkbar, dass es noch Anwendungsfälle der EuInsVO 2000 gibt. Insoweit dürfte aber ein Rückgriff auf
die Kommentierung der Vorschrift durch Hans-Jochem Lüer in der 14. Auflage dieses Werkes aus-
reichen; von einer Kommentierung wurde hier daher abgesehen.
Die aktuellen Entwicklungen haben Herausgeber und Verlag veranlasst, die insolvenzrechtlich

relevanten Teile der „Corona-Gesetzgebung“ (Art. 1, 5 und 6 des „Gesetzes zur Abmilderung der
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ vom 27. März 2020,
BGBl. I, S. 569) unter 3. noch in diesen Band aufzunehmen. Für den zivilrechtlichen Teil dieses
Gesetzes, das auch erhebliche insolvenzrechtliche Auswirkungen hat, sind noch Christina Möllnitz und
Martin Schmidt-Kessel, beide Universität Bayreuth, zum Autorenteam hinzugetreten; ihnen sei für die
kurzfristige Übernahme der Kommentierung besonders gedankt.
Die Herausgeber danken allen Autoren für ihre Mitarbeit an der Neuauflage auch dieses Teils des

Werkes sowie Frau Friederike Gräfin von und zu Egloffstein, Berlin, für die umsichtige Erstellung des
Sachverzeichnisses.
Möge auch dieser Band des Kommentars, der sich traditionell als Praktikerkommentar versteht, in

der neuen Auflage wiederum eine rechte Hilfe für den Benutzer sein. Anregungen und Verbesserungs-
vorschläge werden gerne entgegengenommen. Hinweise an die Herausgeber werden erbeten unter
Heribert.Hirte@jura.uni-hamburg.de oder hvallender@t-online.de.

Köln und Hamburg, im Frühjahr 2020 Heribert Hirte, Heinz Vallender
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